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Amtliche Bekanntmachungen 
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Konzernabschluss der Messe Düsseldorf GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der Messe Düsseldorf GmbH von Mai 2021 hat den Konzernabschluss zum 31.12.2020 festgestellt. 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
liegen während der üblichen Geschäftszeiten im 
Verwaltungsgebäude A, 11. OG, Zimmer 11.11, 
zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts beauftragte 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft hat am 09. April 2021 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 



Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der Messe 
Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, und ihrer Toch
ter-gesellschaften (der Konzern) – bestehend 
aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 
dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Kon
zernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 
sowie dem Konzernanhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Konzernlagebericht der Messe Düsseldorf 
GmbH, der mit dem Lagebericht der Gesell
schaft zusammengefasst ist, für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 
geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensfüh
rung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote) haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft. 












Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

–	 entspricht der beigefügte Konzernabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut
schen handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 





des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

–	 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Konzerns. In allen wesentlichen Belan
gen steht dieser Konzernlagebericht in Ein
klang mit dem Konzernabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti
gen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü
fungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung. 







Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernab
schlusses und des Konzernlageberichts geführt 
hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernab
schlusses und des Konzernlageberichts in Über
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unse
re Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Kon
zernabschlusses und des Konzernlageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von den Konzernunter
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufs
rechtlichen Vorschriften und haben unsere son
stigen deutschen Berufspflichten in Überein
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei
le zum Konzernabschluss und zum Konzernlage
bericht zu dienen. 









-









Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen 
Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen die Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote). 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum Konzernlagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, und dem
entsprechend geben wir weder ein Prüfungs
urteil noch irgendeine andere Form von Prü
fungsschlussfolgerung hierzu ab. 





Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, die sonstigen Informa
tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen 



–	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzern
abschluss, zum Konzernlagebericht oder 
unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnis
sen aufweisen oder 





–	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Konzernab
schluss und den Konzernlagebericht 



Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Konzernabschluss unter Beach
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei 
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von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe
absichtigten – falschen Darstellungen ist. 



Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant
wortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fort
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 








Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Konzernla
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzern
abschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetz
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aus
sagen im Konzernlagebericht erbringen zu kön
nen. 
















Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über
wachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlus
ses und des Konzernlageberichts. 





Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel
lungen ist, und ob der Konzernlagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Kon
zernabschluss und zum Konzernlagebericht 
beinhaltet. 







Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses und Kon












zernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Kon
zernabschluss und im Konzernlagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei
chend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl
schungen, beabsichtigte Unvollständigkei
ten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein
halten können. 















–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Konzernabschlusses rele
vanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Konzernlageberichts rele
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
abzugeben. 







–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Konzerns zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri
gen Angaben im Konzernabschluss und im 
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol
gerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Konzern seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 










–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlus
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Konzernabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns ver
mittelt. 







–	 holen wir ausreichende geeignete Prüfungs
nachweise für die Rechnungslegungsinfor
mationen der Unternehmen oder Geschäfts
tätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 
Prüfungs¬urteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir 
sind verantwortlich für die Anleitung, Über
wachung und Durchführung der Konzernab
schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Ver
antwortung für unsere Prüfungsurteile. 









–	 beurteilen wir den Einklang des Konzernla
geberichts mit dem Konzernabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm ver
mittelte Bild von der Lage des Konzerns. 





–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Konzernla
gebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsori
entierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 










Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 








– Die Geschäftsführung – 
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Jahresabschluss der Messe Düsseldorf GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Messe Düsseldorf GmbH von Mai 2021 hat den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen wäh
rend der üblichen Geschäftszeiten im Verwal
tungsgebäude A, 11. OG, Zimmer 11.11, 
zur Einsichtnahme aus. 



Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Pricewaterhouse 
Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft hat zum 09.04.2021 folgenden Bestäti
gungsvermerk erteilt: 




Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Messe 
Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem
ber 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Messe Düsseldorf GmbH, 
der mit dem Konzernlagebericht zusammen
gefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die Erklä
rung zur Unternehmensführung nach § 289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben 
wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 









Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit
telt unter Beachtung der deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 




–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent
wicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsur
teil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung. 






Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss






prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprü
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen 
Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen die Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote). 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dementspre
chend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschluss
folgerung hierzu ab. 





Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, die sonstigen Informa
tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen 



–	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres
abschluss, zum Lagebericht oder unseren bei 
der Prüfung erlangten Kenntnissen aufwei
sen oder 





–	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Jahresab
schluss und den Lagebericht 



Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über
wachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. 





Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah
resabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prü
fungsnachweise, die ausreichend und geeig
net sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 














–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs
handlungen zu planen, die unter den gege
benen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell
schaft abzugeben. 









–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri
gen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unse
res Bestätigungsvermerks erlangten Prü
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 















–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 







–	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes
entsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 



–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zu-kunftsorientierten Angaben im Lage
bericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsori
entierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 










Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 








– Die Geschäftsführung – 

, 

Gesellschafter
versammlung 1/2021 
vom 12. Mai 2021 



Beschluss: 

Unter Bezugnahme auf den vom Aufsichtsrat 
der Messe Düsseldorf GmbH auf Empfehlung 
des Finanz- und Personalausschusses zur 
Kenntnis genommenen Berichts der Abschluss
prüfer über den Jahresabschluss zum 
31.12.2020 und den Lagebericht stellt die 
Gesellschafterversammlung den Jahresab
schluss der Messe Düsseldorf GmbH zum 
31.12.2020 fest und nimmt den Lagebericht zur 
Kenntnis. 





Auf Empfehlung des Aufsichtsrates, dem dies 
von dem Finanz- und Personalausschuss emp
fohlen wurde, nimmt die Gesellschafter
versammlung den Bericht der Abschlussprüfer 
über den Konzernabschluss zum 31.12.2020 und 
den Konzernlagebericht zur Kenntnis und billigt 
den Konzernabschluss. 




Beschluss: 

Der Jahresabschluss der Messe Düsseldorf 
GmbH weist für das zum 31. Dezember 2020 
endende Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag 
in Höhe von € 43.491.000,00 nach Steuern 
aus. 

Auf Empfehlung des Finanz- und Personalaus
schusses sowie des Aufsichtsrates beschließt 
die Gesellschafterversammlung den Jahresfehl
betrag in Höhe von € 43.491.00,00 auf neue 
Rechnung vorzutragen. 





Öffentliche Sitzungen 
Bezirksvertretung 3 
Dienstag, 16. November, um 16 Uhr 
Geschwister-Scholl-Gymnasium, Aula, 
Redinghovenstraße 14 
Schriftführung: Marc Baumgarth, 89-93071 

Bezirksvertretung 4 
Mittwoch, 17. November, 15 Uhr 
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage 
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen, 
Tel: 89-93012 

Bezirksvertretung 6 
Mittwoch, 17. November, 17 Uhr 
PSD BANK DOME, DEG-Platz 1, 
Theodorstraße 281 
Schriftführerin: Christiane Hußmann, 
Tel: 89-93701 

Ratssitzung 
Donnerstag, 18. November, 14 Uhr
Mitsubishi Electric Halle, 
Siegburger Straße 15 
Schriftführerin: Simone Schmitt, 
Tel: 89-95609 
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Bekanntmachung über die Offenlegung 
einer Grenzniederschrift in der Gemarkung Kalkum 










Die Grenzen des Grundstückes 

Gemarkung: Kalkum 
Flur: 5 
Flurstück: 1 
Lage: Ullenbach 
Anlass: Grenzvermessung der Grenze 

Kreis Mettmann / 
Stadt Düsseldorf 

sind von mir vermessen worden. Weil die Eigen
tümer dieses Flurstückes als Beteiligte nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt 
werden können, werden das Ergebnis der 
Grenzermittlung sowie die Abmarkung durch 
Offenlegung bekannt gegeben. 



Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Lan
desvermessung und das Liegenschaftskataster 
vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Kataster
gesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in 
der zurzeit geltenden Fassung, erfolgt die 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermitt
lung und der Abmarkung von Grundstücksgren
zen durch Offenlegung der Grenzniederschrift 
vom 03.11.2021 zur Geschäftsbuchnummer 21
7360-01 in der Zeit 

vom 22.11.2021 bis 22.12.2021 

in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Bernd 
Schiffer, Lindemannstraße 13, 40237 Düssel
dorf, während der nachstehenden Service
zeiten: 

Montag bis Donnerstag von 09.30 bis 
16.30 Uhr, Freitag von 09.30 bis 13.15 Uhr. 











Während der Offenlegungszeiten ist die Grenz
niederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
Den betroffenen Eigentümern und Eigentüme
rinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücks
gleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich 
über das Ergebnis der Grenzermittlung und die 
Abmarkung unterrichten zu lassen. Um Warte
zeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit 
einer Terminabsprache. Diese kann telefonisch 
unter der Rufnummer 0211 / 74 96 56 - 0 
erfolgen. 






Belehrung über Einwendungen 
gegen die Grenzermittlung: 

Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß 
§ 19 Abs.1 in Verbindung mit § 21 Abs. 5 Verm
KatG NRW als anerkannt und die Grenzen somit 
als festgestellt, wenn nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Ein
wendungen erhoben werden. Einwendungen 
gegen die Grenzermittlung sind schriftlich oder 
zur Niederschrift bei mir unter der Anschrift 
Lindemannstraße 13, 40237 Düsseldorf zu 
erheben. 

-



Belehrung über den Rechtsbehelf 
gegen die Abmarkung: 

Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver
waltungsgericht Düsseldorf, Postfach 200860, 
40105 Düsseldorf schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten/der 
Urkundsbeamtin in der Geschäftsstelle zu 
erklären. 



Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbei
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne
ten technischen Rahmenbedingungen bestim
men sich nach näherer Maßgabe der Verord
nung über die technischen Rahmenbedingun
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behörden
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr- Ver
ordnung – ERVV). 











Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.justiz.de. 

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der 
Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des 
§ 55a Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsgerichtsord
nung Abschriften für die übrigen Beteiligten bei
gefügt werden (§ 81 VwGO). 




Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen 
gegen das Ergebnis der Grenzermittlung oder 
die Frist zur Klageerhebung gegen die Abmar
kung durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden. 



Bei der Verwendung der elektronischen Form 
sind besondere technische Rahmenbedingun
gen zu beachten. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de auf
geführt. 





Düsseldorf, 04.11.2021 

gez. Dipl.-Ing. Bernd Schiffer 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

E I N L A D U N G

Die Vorsitzende der Verbandsversammlung 

Hiermit lade ich zur Sitzung der Verbandsver
sammlung des Zweckverband Erholungsgebiet 
Unterbacher See am Dienstag, den 
23. November 2021 ein. 

Sitzungsort: Verwaltung des Zweckverban
des, Segelschulraum, Kleiner Torfbruch 31, 
40627 Düsseldorf, Erdgeschoss 

Tagesordnung nichtöffentlicher Teil 
um 15:00 Uhr 

1. Anerkennung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift nö vom 

22.06.2021 
3. Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten 

Tagesordnung öffentliche Sitzung 
ab ca. 15:15 Uhr 

1. Anerkennung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift ö vom 

22.06.2021 
3. Tarife und Wirtschaftsplan 2022 mit fünfjäh

riger Finanzplanung 
4. Sachstandsbericht zu den Auswirkungen des 

Starkregenereignisses vom 14. und 
15.07.2021 auf die Einrichtungen des Zweck
verbands, Auswirkungen der Coronapande
mie auf den Geschäftsverlauf und Legung 
von Erdkabeln im Bereich Kleiner Torfbruch 
– mündlicher Bericht der Geschäftsführung 

5. Sitzungstermine 2022 

Düsseldorf, den 09.11.2021 

gez. Ratsfrau Dagmar von Dahlen 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 

http://www.justiz.de
http://www.egvp.de
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5327 0005 1706 7933 SB 19 
vom 30.09.2021 an Arthur Keil, Rue Robert 
Shuman 49, 57160 SCY Chazelles, Frankreich 

des Bescheides 5327 0005 1716 8896 SB 65 
vom 08.10.2021 an Arnoldus Josephus Anna 
Roumans, Victoriastraße 3, 6162 EA Geleen, 
Niederlande 

des Bescheides 5329 0005 0359 1319 SB 13 
vom 07.10.2021 an Nikolay Dimitrov, 2. Stock, 
Apt. 7, Ul. Sokol 1, 4367 Plovdiv, Bulgarien 

des Bescheides 5327 0005 1670 1892 SB 116 
vom 03.11.2021 an Krunoslav Golemac, 
An der Gümpgesbrücke 32, 41564 Kaarst 

des Bescheides 5329 0005 0360 1934 SB 80 
vom 30.06.2021 an Cindy Baltes, Friedrich
Karl-Straße 56, 46045 Oberhausen 

des Bescheides 5329 0005 0364 4943 SB 18 
vom 09.09.2021 an Yarij Kucheriano, 
Str. Mitocelului nr. 17, Jd. SV Mun. Suceava, 
Ukraine 

des Bescheides 5327 0005 1669 5566 SB 118 
vom 08.10.2021 an Dmytro Kurylenko, gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila“ 10A/lok. 206, 
03-984 Warszawa, Polen 

des Bescheides 5327 0005 1696 4826 SB 118 
vom 08.10.2021 an Dmytro Kurylenko, gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila“ 10A/lok. 206, 
03-984 Warszawa, Polen 

des Bescheides 5327 0005 1662 5673 SB 03 
vom 29.09.2021 an Dmytro Kurylenko, gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila“ 10A/lok. 206, 
03-984 Warszawa, Polen 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts
verluste drohen können. 



Amt für Migration und Integration 
Abteilung Kommunale Ausländerbehörde 

Ordnungsverfügung vom 03.11.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-851897 an den 
moldauischen Staatsangehörigen Ivan CEBAN 
*01.07.2000, ohne festen Wohnsitz. 



Die Ordnungsverfügung kann beim Amt 
für Migration und Integration, Abteilung Kom
munale Ausländerbehörde, 54/3, Erkrather 
Straße 377-389, 40231 Düsseldorf, eingese
hen, bzw. in Empfang genommen werden. 





Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 



– Stadtkasse – 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00504565/0017 vom 09.08.2021 an 
Yingfeng Han, Stockumer Kirchstraße 31 
in 40474 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung kann bei der Stadt
kasse der Landeshauptstadt Düsseldorf, 
Erkrather Straße 349, 1. OG, Raum 129, 
40231 Düsseldorf nach telefonischer Termin
vereinbarung (0211/89-22467) eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden. 





Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 



Wasserrechtliche Planfeststellung 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am am 13. November 2021 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156573 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung 
nachrichtlich wiedergegeben. 

Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses zur naturnahen Umgestaltung der Anger Ausbauabschnitt I Gewässer km 4,232 bis 8,375 
in Düsseldorf-Angermund 

Mit Bescheid vom 27.10.2021 (Az.: 19/4.3-the) hat der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz, den Plan zur 
naturnahen Umgestaltung der Anger im Ausbauabschnitt I in Düsseldorf-Angermund festgestellt. 

Rechtsgrundlage 

Aufgrund des § 68 Abs. 1 des Gesetzes zur Ord
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge
setz - WHG) in der Fassung vom 31.07.2009, 
(BGBl. I Nr. 51, S. 2585), in Kraft getreten am 
01.03.2010 und zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I Nr. 30 S. 1408), in 
Kraft getreten am 30.06.2020, i. V. m. den §§ 
100 bis 104 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
LWG) in der Fassung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW vom 18.08.1995, S. 926), neu gefasst 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW S. 559) in Kraft getreten am 16. Juli 
2016, zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Landeswassergesetzes vom 04. 
Mai 2021 (GV NRW, S. 560), in Kraft getreten 
am 18. Mai 2021, wurde der Plan zur naturnahen 
Umgestaltung der Anger im Ausbauabschnitt I 
in Düsseldorf-Angermund festgestellt. Der 
Planfeststellungsbeschluss wird gemäß § 72 ff. 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) i. d. F. 
vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602, SGV NW 
2010), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW, S. 244), 
in Kraft getreten am 25. Mai 2018, ausgelegt. 




Gegenstand der Planfeststellung ist der natur
nahe Gewässerausbau der Anger im Ausbau
abschnitt I (Gewässer km 4,232 bis 8,375) in 
Düsseldorf-Angermund. 




Im Planfeststellungsbeschluss wurde über alle 
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen 
und Anregungen entschieden. 

Der Bescheid liegt in der Zeit von Montag, dem 
15.11.2021 bis Montag, dem 29.11.2021 ein
schließlich, während der Dienststunden mon
tags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und frei
tags von 8 bis 13 Uhr im Amt für Umwelt- und 
Verbraucherschutz Düsseldorf, Zimmer 301, 
Brinckmannstraße 7, 40225 Düsseldorf (Einsicht 
nach Terminvereinbarung – 
Tel.: 0211/89-25078), und bei der Bezirksver
waltungsstelle 5, Kaiserswerther Markt 23, 
40489 Düsseldorf (Einsicht nach Terminverein
barung – Tel.: 0211/89-93019, zu jedermanns 
Einsicht aus. 









Außerdem kann der Planfeststellungsbeschluss 
auf den Internetseiten des Amtes für Umwelt-
und Verbraucherschutz Düsseldorf eingesehen 
werden: 

https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umw
eltthemen-von-a-z/wasser/oberflaechen
gewaesser/gewaesserausbauverfahren.html 

Der Planfeststellungsbeschluss ist den bekann
ten Betroffenen und denjenigen, über deren Ein
wendungen entschieden worden ist, zugestellt 
worden. Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid auch gegenüber den übrigen Betroffe
nen als zugestellt. Diese können den Bescheid 
bis zum Ablauf der Klagefrist auch schriftlich 
anfordern. 






Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim 
zuständigen Verwaltungsgericht Düsseldorf 
(Bastionsstraße 39, 40213 Düsseldorf) 
zu erheben. 

Düsseldorf, 02.11.2021 

Der Oberbürgermeister 
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 
Im Auftrag 
Pähler 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156573
https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umweltthemen-von-a-z/wasser/oberflaechengewaesser/gewaesserausbauverfahren.html
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Bekanntgabe 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am am 13. November 2021 durch Bereitstellung auf der 
städtischen Internetseite unter https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156572 
öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung nachrichtlich 
wiedergegeben. 

Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 des Geset
zes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPG) über die Feststellung der 
UVP-Pflicht für die Entnahme von Grund
wasser für die hydraulische Sicherung 
und ggf. erforderliche Bauwasserhaltung 
Helmholtzstraße 19 






Die Firma Projektgesellschaft BDT 6 mbH 
&CO. KG in Hamburg hat am 19.04.2021 mit 
Änderungen zuletzt am 20.08.2021 einen 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
für die Entnahme von Grundwasser zur 
hydraulischen Sicherung der Eintragsstelle 
einer Cyanid- Boden- und Grundwasserver
unreinigung auf dem Grundstück und abstro
mig des Grundstücks Helmholtzstraße 19 
Düsseldorf-Friedrichstadt und einer ggf. 
erforderlichen Bauwasserhaltung gestellt. 




Gegenstand des Antrages ist die Entnahme 
von 121.200 m³/Jahr (Sicherung) schadstoff
belastetem Grundwasser auf dem Grund
stück Helmholtzstraße 19 in 40215 Düssel
dorf sowie die anschließende Einleitung des 
gereinigten Grundwassers in den öffentlichen 
Mischwasserkanal. 





Gemäß § 7 Abs. 1 UVPG in Verbindung mit 
Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG ist eine 
allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der 
UVP-Pflicht erfolgt. 

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich 
nach überschlägiger Prüfung, dass durch die 
Grundwasserentnahme, -reinigung und -ein
leitung keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die 
wesentlichen Gründe für diese Entscheidung 
sind das geringe Ausmaß und die geringe 
Schwere und Komplexität der Eingriffe in 
bereits anthropogen überprägten Boden beim 
Bau der Brunnen und Sanierungseinrichtun
gen. Die hydraulischen Einwirkungen auf das 
Grundwasser sind kleinräumig und liegen im 
Bereich der natürlichen Grundwasserschwan
kungen. Die Qualität des Grundwassers wird 
durch die Maßnahme verbessert. Durch die 
Reinigung des Grundwassers nach dem Stand 
der Technik und ständige Überprüfung der 
Roh- und Reinwasserqualität und der Funktio
nalität der Sanierungsanlage, sind keine nach
teiligen Beeinträchtigungen zu erwarten. 










Für das o. g. Vorhaben wird daher gemäß 
§ 7 Abs. 1 UVPG festgestellt, dass keine Ver
pflichtung zur Durchführung einer Umwelt
verträglichkeitsprüfung besteht. 




Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar. 

Der Oberbürgermeister 
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 
Untere Umweltschutzbehörde 
Im Auftrag 
gez. Pähler 

Kraftloserklärung 
Der am 05.04.2019 ausgehändigte Auszug aus 
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen
heitsverkehr mit Mietwagen mit der Genehmi
gungsnummer 870 ausgestellt auf die Firma 
Dirk Thurner, Im Liefeld 5-11, 40227 Düssel
dorf, gültig bis 20.02.2024, wird gemäß § 17 
Abs. 5 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 08.08.1990 (BGBI.I S. 1690) in der jeweils 
geltenden Fassung für kraftlos erklärt. 






Eine Zweitschrift des Auszuges aus der 
Genehmigungsurkunde wurde ausgestellt. 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
-Amt für Einwohnerwesen-

Bekanntmachungen durch Bereitstellung 
auf der städtischen Internetpräsenz 
gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung 

Tagesordnung des Rates der Landeshaupt
stadt Düsseldorf für die Sitzung 
am 18. November 2021 veröffentlicht 
am 13. November 2021 



https://www.duesseldorf.de/bekanntmach
ungen.html#c156575 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156572
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c156575
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Neue Preise für Trinkwasser. 
Ab dem 01.01.2022 

Liebe Kundinnen und Kunden, die Stadtwerke Düsseldorf AG passen die Preise für die Versorgung mit Trink

wasser zum 01.01.2022 an. Weitere Informationen finden Sie unter swd-ag.de/wasserpreis im Internet.



Neue Preise zum 01.01.2022 
Trinkwasser, Allgemeiner Tarif 

Netto* Brutto 

Düsseldorf Haushaltsbedarf 

Arbeitspreis: EUR/m3 1,8657 1,9963 -

Gewerbebedarf 

Zum Bewässern und Waschen von Gemüse, 
wenn die Gemüseanbaufläche größer als 1.250 m2 ist.

Arbeitspreis: Ct/kWh 1,7764 1,9007 -
Mettmann Haushaltsbedarf 

Arbeitspreis: EUR/m3 1,9181 2,0524 

Düsseldorf und Mettmann Grundpreis 

Zählergröße Qn 2,5: EUR/Jahr 105,00 112,35 : 

Zählergröße Qn 6: EUR/Jahr 105,00 112,35 

Zählergröße Qn 10: EUR/Jahr 330,00 353,10 

* Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz 
erhoben. 

Allgemeiner Hinweis – Trinkwasser 

Die Arbeitspreise enthalten die zusätzlichen Kosten, 

die aufgrund des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 

in Höhe von 5,0 Ct/m3 entstehen. Sollte die Wasserver

sorgung künftig mit zusätzlichen öffentlich-rechtlichen 

Abgaben belastet werden, erhöht sich der Wasserpreis 

entsprechend; vermindern sich die zusätzlichen Belas

tungen wieder, so sinkt der Wasserpreis entsprechend. 

Allgemeiner Hinweis – Abrechnung 

Ihre Abnahme vor und nach der Preisänderung wird 

von uns nach Zeitanteilen aufgeteilt und abgerechnet. 

Sie können aber auch den Stand Ihres Zählers am 

01.01.2022 selbst ablesen. Teilen Sie uns Ihren Zähler

stand dann bitte bis spätestens 14.01.2022 per E-Mail, 

Fax, Internet oder telefonisch mit. Wir berechnen Ihren 

Verbrauch dann in der nächsten Rechnung anhand 

Ihres Zählerstandes. Halten Sie bitte hierfür Ihre Ver

tragskonto- und Zählernummer sowie den Zählerstand 

bereit.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne

Montag — Freitag: 8 — 20 Uhr 

An Wochenenden und Feiertagen (NRW): 8 — 16 Uhr 

Service-Telefon: 0211-821 821 

Service-Fax: 0211-821 382 1 

swd-ag.de

info@swd-ag.de

Stadtwerke Düsseldorf AG

Höherweg 100

- 40233 Düsseldorf 



Neue Preise für Trinkwasser. 
Ab dem 01.01.2022 

Netto* Brutto 

mailto:info@swd-ag.de
http://swd-ag.de
http://swd-ag.de/wasserpreis
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